

- 4 -

	
	

	
	

	
	
Bremerhaven, 21.08.2017





	Mitteilung Nr. MIT-       StVV - AF 57/2017  

	zur Anfrage nach § 38 GOStVV 
[bookmark: Text6]der/des * Stadtverordneten 
der Gruppe
vom 
Thema:
	
AF - 57/2017
Jürgewitz
Gruppe AFD
11.07.2017
Fassadenbrandgefahren in Bremerhavener
Hochhäusern


	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	Ja
	Anzahl Anlagen: 0





[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

Der Brand eines Londoner Hochhauses mit mehr als 80 Todesopfern im Juni 2017 führt auch in Deutschland zu Diskussionen über die Vor- und Nachteile von Fassadendämmung. Argumente der Energieeffizienz und Klimafreundlichkeit stehen denen der Kosten und Sicherheit entgegen, insbesondere, da der Flammpunkt von erdölbasierendem Polystyrol (Styropor) bei ca 90°C liegt.
Die rasante Brandausbreitungsgeschwindigkeit und die enorme Rauchintensität dieser Dämm-Systeme unterscheiden sich deutlich von anderen Fassadenbränden und stellen nach Auffassung der AfD-Gruppe in der StVV u.U. auch eine große Gefahr für Bremerhaven dar und ist somit für Bremerhaven kritisch zu hinterfragen!
Daß Polystyrol als „schwer entflammbare Dämmung“ eingestuft wird, ist nach dem verheerenden Brand von London für die AfD nicht nachvollziehbar.

Aus dem Hochhausbrand in London hat die Stadt Wuppertal Konsequenzen gezogen und das Brandrisiko eines Gebäudes neu bewertet. 

Das Wohngebäude in Wuppertal soll eine ähnliche Fassadendämmung haben wie der Londoner Grenfell Tower, der vor zwei Wochen komplett ausbrannte. 
Das Hochhaus in Wuppertal hat 86 Wohnungen. 
Laut Wuppertals Baudezernenten Frank Meyer seien bei der letzten Brandschau brennbares Isoliermaterial und eine Unterkonstruktion aus Holz festgestellt worden, zudem enge Flure und kurze Balkone. Es gebe keine Brandmeldeanlage in dem Haus. Die Fluchtwege könnten im Fall eines Feuers schnell von Rauch blockiert sein.
Allein in Wuppertal werden noch etwa 70 weitere Gebäude überprüft. 
Auch in Bremerhaven gibt es diverse Hochhäuser wie das Columbus-Center, das Hochhaus am Freigebiet, Hochhäuser in der Deichstraße und weitere in anderen Bereichen der Stadt Bremerhaven, wo fraglich ist, ob es zu ähnlichen Unglücken wie in London kommen kann.
Das die Gefahr offensichtlich ist, zeigt die von  der Frankfurter Feuerwehr initiierten freiwilligen Meldeliste für Brände mit Polystyrol-Fassaden:  nach Angaben des Feuerwehrverbandes gibt es in Deutschland bisher über 90 Brandfälle mit elf Todesfällen und 124 Verletzten. 

Die AfD-Gruppe in der StVV fragt den Magistrat nach der Sicherheit der Bremerhavener Hochhäuser wie folgt:

1. Wie viele Hochhäuser/Gebäude in dem Höhenbereich zwischen 7 und 22m gibt es in Bremerhaven?
2. Wie viele Hochhäuser ab 22m Giebel-/Scheitelhöhe gibt es in Bremerhaven unter Benennung der Standorte und Anzahl der jeweiligen Wohnungen?
3. Wie viele der Gebäude unter 1. sind nach Erkenntnissen des Magistrates (z.B. Bau – bzw. Feuerwehrdezernent) mit Polystyrol, Holz oder ähnlichen entflammbaren Materialen gedämmt oder verkleidet?
4.  Wie viele und welche der Gebäude unter 2. sind nach Erkenntnissen des Magistrates (z.B. Bau – bzw. Feuerwehrdezernent) mit Polystyrol, Holz oder ähnlichen entflammbaren Materialen gedämmt oder verkleidet?
Bitte entsprechend der Gebäude mit Dämmung auflisten.
5. Wie schätzt der Magistrat die Gefährdung der Bremerhavener Bevölkerung durch eine Polystyrol-Dämmung von Gebäuden allgemein und speziell für Gebäude zu 1. und 2. ein? 
6. Wird in Bremerhaven regelmäßig eine Brandschau an Hochhäusern (über 22m) oder Gebäuden (7-22m Höhe) durchgeführt. In welchen Abständen mit welchen Ergebnissen bzgl. der einzelnen Hochhäuser in den letzten 10 Jahren durch wen?
7. Wie wurde die Brandgefahr durch Fassadendämmungen mit einzelnen Materialien, insbesondere Polystyrol, aber auch weiteren Dämmmaterialien, bisher seitens des Magistrates und der Feuerwehr bewertet und ergeben sich auch dem Unglück in London Änderungen der Bewertungen oder Vorschriften?
8. Gibt es in den Hochhäusern der Stadt Bremerhaven Brandriegel aus unbrennbaren Material?
9. Welche Brandschutzsysteme gibt es in den Bremerhavener Hochhäusern? Bitte die jeweiligen Systeme den einzelner Hochhäusern zuordnen.
10. Sind die Bremerhavener Hochhäuser in Brandsektionen aufgeteilt, die durch Feuerwarnanlagen (ähnlich der von Schiffsbrandschutz-systemen) selbsttätig Feuerschutztüren und Feuerschutzbereiche bei Brand oder Rauchentwicklung abteilen? In welchen Hochhäusern sind solche Systeme installiert?
11. Wurden oder werden die unter 1. und 2. genannten Gebäude seitens des Magistrates oder anderer zuständiger Behörden seit dem Brand in London ähnlich des Vorhabens in Wuppertal überprüft?

Wenn nein, warum ist das nicht geschehen?

Wenn ja, zu welchen Ergebnissen ist der Magistrat oder eine zuständige Behörde gekommen?

Müssen danach Änderungen in der (Wärme-)Isolierung von Gebäuden vorgenommen werden. Müssen Häuser wie in Wuppertal evakuiert werden?
12. Ist es in Bremerhaven geplant, daß bewegliche Brandlasten (z.B. Müllcontainer) zukünftig eingehaust werden um ein Überspringen des Brandes auf Fassaden zu verhindern oder ein Brandriegel im Erdgeschoß vorgeschrieben wird?
13. Wie schätzt der Magistrat grundsätzlich, auch neben dem Außenfassadenbrandschutz,  die Sicherheit der Hochhäuser in Bremerhaven ein , gibt es Änderungs-/Ergänzungsbedarfe an (welchen) bestimmten Hochhäusern und  welche (weiteren) Maßnahmen wird der Magistrat ergreifen, damit es nicht zu Unglücksfällen wie in London kommt?



II. Der Magistrat hat am XXXXXX 2017 beschlossen, die obige Anfrage wie folgt zu beantworten:
Vorbemerkung:
Bevor wir zur eigentlichen Beantwortung der Fragen kommen, möchten wir zur begrifflichen Klarstellung die Definition der Gebäudeklassen in Verbindung mit den Gebäudehöhen nach § 3 Abs. 2 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) sowie unsere Ermittlung der jeweiligen Anzahl der Gebäude wie folgt erläutern. 

Die Anzahl der betreffenden Gebäude gestaffelt nach Gebäudehöhen kann nur über eine Abfrage des Vermessungs- und Katasteramtes im Liegenschaftskataster angegeben werden. Da  im Liegenschaftskataster die Geschosszahlen und gemittelte Gebäudehöhen, jedoch nicht die Höhen der Gebäude nach der BremLBO, vermerkt sind, haben wir für die Abfrage die Gebäudehöhe mit einer hinzunehmenden Ungenauigkeit durch eine orientierende Geschosszahl wie folgt ersetzt.

1. Gebäudeklasse 4: 	Höhe nach BremLBO >   7 - 13 m 		 III bis V   Geschosse
1. Gebäudeklasse 5: 	Höhe nach BremLBO > 13 - 22 m 		 VI bis VII Geschosse
1. Hochhäuser:		Höhe nach BremLBO > 22 m 		 ab VIII Geschosse

Anmerkung: Die maßgebende Gebäudehöhe nach der BremLBO ist das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses über der Geländeoberfläche (im Mittel), in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist.

Hochhäuser sind Gebäude, bei denen die Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, mehr als 22 m über der Geländeoberfläche im Mittel liegt (Sonderbau nach § 2 Abs. 4 Nr. 1 BremLBO).

Da die Rettungsgeräte der Feuerwehr (hier die Drehleiter) bei 23 m (Höhe Fußbodenunterkante oberstes Geschoss 22 m plus 1 m Brüstungshöhe zum Fenster); ihre Einsatzgrenze erreicht haben (DLK 23/12; 23 Nennrettungshöhe bei 12 m Ausladung), werden an Hochhäuser besondere Anforderungen an die Rettungsweggestaltung (mindestens 2 bauliche Rettungswege) und die brandschutztechnischen Infrastruktur gestellt (geregelter Sonderbau). Die derzeit gültige Sonderbauverordnung im Land Bremen ist die Bremische Richtlinie über den Bau und den Betrieb von Hochhäusern (BremHHR) vom 3. Juli 2014. 


Frage 1 und 2:
Wie viele Hochhäuser/Gebäude in dem Höhenbereich zwischen 7 und 22 m gibt es in Bremerhaven?

Wie viele Hochhäuser ab 22 m Giebel-/Scheitelhöhe gibt es in Bremerhaven unter Benennung der Standorte und Anzahl der jeweiligen Wohnungen?




Antwort:
1.) Gebäudeklasse 4: 	Höhe nach BremLBO >   7 - 13 m 		 III bis V   Geschosse
4.241 Baukörper, davon 3.333 Wohngebäude

2.) Gebäudeklasse 5: 	Höhe nach BremLBO > 13 - 22 m 		 VI bis VII Geschosse
269 Baukörper, davon 192 Wohngebäude

3.) Höhere Gebäude:		Höhe nach BremLBO > 22 m 	 ab VIII Geschosse
88 Baukörper, davon 52 Wohngebäude, 
von denen 26 per Definition der BremLBO Hochhäuser sind und 26 noch der Gebäudeklasse 5 zuzuordnen sind.
Bei den übrigen 36 Baukörpern handelt es sich überwiegend um Kirchtürme, Silos oder Schornsteine und wenige Bürogebäude und Beherbergungsbetriebe.


Eine tiefergehende Auswertung der Ergebnisse der Abfrage des Vermessungs- und Katasteramtes im Liegenschaftskataster (s. o. „Vorbemerkung“) und der jeweiligen Gebäude- bzw. Hausakte ergibt die folgende Auflistung von 26 Hochhäusern, d.h. von Gebäuden bei denen die Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, mehr als 22 m über der Geländeoberfläche im Mittel liegt (Höhe gem. BremLBO):


	Adresse
	Höhe gem. BremLBO
	Geschosse
	Wohneinheiten

	Am Strom 2
	68,15
	18
	0

	Borriesstraße 37
	28,42
	10
	32

	Boschstraße 11
	33,00
	13
	48

	Bürgermeister-Smidt-Straße 158
	22,10
	9
	32

	Bürgermeister-Smidt-Straße 160
	22,10
	9
	32

	Bütteler Straße 45
	38,70
	14
	103

	Columbusstraße 1
	24,10
	7
	0

	Deichstraße 48
	42,63
	16
	150

	Deichstraße 70
	34,29
	13
	72

	Deichstraße 78
	34,29
	13
	72

	Deichstraße 90
	34,29
	13
	72

	Elbestraße 114
	33,75
	13
	91

	Freigebiet 1
	41,23
	14
	224

	Fritz-Erler-Straße 1
	34,38
	14
	104

	Fritz-Erler-Straße 3
	26,00
	10
	30

	Hafenstraße 1
	23,10
	7
	29

	Hans-Böckler-Straße 70
	38,75
	14
	126

	Nelly-Sachs-Straße 20
	44,34
	16
	144

	Otto-Suhr-Straße 2
	22,00
	8
	54

	Otto-Suhr-Straße 4
	22,00
	8
	54

	Otto-Suhr-Straße 6
	22,00
	8
	54

	Postbrookstraße 103
	40,64
	11
	0

	Seegersweg 24
	34,30
	12
	96

	Rickmersstraße 58
	37,40
	13
	104

	Weserstraße 185
	33,40
	11
	33

	Wurster Straße 101
	42,63
	16
	96





Frage 3:
Wie viele der Gebäude unter 1. sind nach Erkenntnissen des Magistrates (z.B. Bau – bzw. Feuerwehrdezernent) mit Polystyrol, Holz oder ähnlichen entflammbaren Materialen gedämmt oder verkleidet?


Antwort:
Die Frage kann nicht beantwortet werden, da nach § 61 Abs. 10 BremLBO Außenwandverkleidungen, ausgenommen bei Hochhäusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen als verfahrensfrei eingestuft sind. Wärmedämmungssysteme, ausgenommen bei Hochhäusern, bedürfen damit keiner Baugenehmigung. 

Anmerkung: Nach § 28 Abs.3 Brem LBO müssen Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandverkleidungen einschließlich der Dämmstoffe bei Gebäuden bis 22 m Höhe (Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel) als schwerentflammbar (Baustoffklasse B1, also auch Polystyrol) ausgeführt werden.


Frage 4:
Wie viele und welche der Gebäude unter 2. sind nach Erkenntnissen des Magistrates (z.B. Bau – bzw. Feuerwehrdezernent) mit Polystyrol, Holz oder ähnlichen entflammbaren Materialen gedämmt oder verkleidet?
Bitte entsprechend der Gebäude mit Dämmung auflisten

Antwort:
Die Dämmung von Hochhäusern ist nach der derzeit gültigen Bremischen Hochhausrichtlinie (BremHHR) vom 03.07.2014, nur als nichtbrennbare Ausführung (Baustoffklasse A) zugelassen.
Auch in der vorherigen Rechtsnorm (Verwaltungsvorschrift des Senators für das Bauwesen  zur Einführung der Richtlinie über die bauaufsichtliche Behandlung von Hochhäusern vom 27.08.1979), ist unter Pkt. 3.1.3 die Verwendung von nichtbrennbaren Baustoffen als Dämmung gefordert.
Der Feuerwehr liegen keine Hinweise vor, dass entgegen der gesetzlichen Forderung  brennbares Dämmungsmaterial (z.B. Polystyrol) zur Wärmedämmung bei Hochhäusern verwendet wurde.


Frage 5:
Wie schätzt der Magistrat die Gefährdung der Bremerhavener Bevölkerung durch eine Polystyrol-Dämmung von Gebäuden allgemein und speziell für Gebäude zu 1. und 2. ein?

Antwort:
Auch wenn die Verwendung rechtlich möglich ist, halten wir die Verwendung von Polystyrolschaum (EPS) in Wärmedämmverbundsystemen als Dämmstoff an Fassaden für die Gebäudeklassen 4 und 5 aus Brandschutzgründen für problematisch. Mit dieser Bewertung steht die Feuerwehr im Einklang mit der Bewertung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren im Deutschen Städtetag, des deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), sowie der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (vfdb). 
Diese Bewertung vertreten die Feuerwehren auch gegenüber dem Gesetzgeber.

Der Empfehlung des DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik), bei Verwendung von Polystyrolschaum (EPS) in den Gebäudeklassen 4 und 5 zusätzlich geschossweise Brandriegel aus nicht brennbaren Baustoffen einzubauen, ist aus Sicht der Feuerwehr nicht ausreichend, da Teile der Fassade bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 dann immer noch aus brennbaren (wenn auch schwerentflammbaren) Baustoffen bestehen.
Frage 6:
Wird in Bremerhaven regelmäßig eine Brandschau an Hochhäusern (über 22m) oder Gebäuden (7-22m Höhe) durchgeführt. In welchen Abständen mit welchen Ergebnissen bzgl. der einzelnen Hochhäuser in den letzten 10 Jahren durch wen?

Antwort:
Nein. 
Für die Durchführung von regelmäßigen Brandverhütungsschauen als Pflichtaufgabe der Feuerwehren gibt es ist im Land Bremen - im Gegensatz zu anderen Bundesländern - keine gesetzliche Grundlage. Demzufolge können regelmäßige Brandverhütungsschauen auch nicht durchgeführt werden. Im Bereich der städtischen Liegenschaften werden regelmäßige Brandschauen auf Veranlassung des Magistrats  als qualitätsverbessernde Maßnahme freiwillig durchgeführt.
Nach § 12 Abs.1 Nr. 6 Bremisches Hilfeleistungsgesetz ist lediglich die Durchführung von anlassbezogenen Brandverhütungsschauen als Pflichtaufgabe definiert. 


Frage 7:
Wie wurde die Brandgefahr durch Fassadendämmungen mit einzelnen Materialien, insbesondere Polystyrol, aber auch weiteren Dämmmaterialien, bisher seitens des Magistrates und der Feuerwehr bewertet und ergeben sich auch dem Unglück in London Änderungen der Bewertungen oder Vorschriften?

Antwort:
Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird die Feuerwehr Bremerhaven grundsätzlich bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5, sowie zu Sonderbauten und Hochhäusern um Stellungnahme angefragt.
Bei der Erstellung der brandschutztechnischen Stellungnahmen zum Bauantrag werden die gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. 
Gegen die Verwendung von schwerentflammbaren Baustoffen zur Verwendung in Wärmedämmverbundsystemen bestehen aus rechtlicher Sicht keine Bedenken.
Die Feuerwehr Bremerhaven spricht dennoch die Empfehlung aus, nichtbrennbare Baustoffe für die Verwendung als Fassadendämmung zu verwenden.


Frage 8:
Gibt es in den Hochhäusern der Stadt Bremerhaven Brandriegel aus unbrennbaren Material? 

Antwort:
Gemäß der gesetzlichen Grundlage besteht die Fassadendämmung an Hochhäusern in Bremerhaven aus nichtbrennbaren Baustoffen, womit sich die Verwendung von Brandriegeln erübrigt.


Frage 9:
Welche Brandschutzsysteme gibt es in den Bremerhavener Hochhäusern? Bitte die jeweiligen Systeme den einzelnen Hochhäusern zuordnen.

Antwort:
Die in Bremerhaven bestehenden Hochhäuser wurden nach den jeweils gültigen Rechtsverordnungen und Richtlinien erstellt. Die brandschutztechnische Infrastruktur differiert auf Grund des Herstellungsjahres und der zu diesem Zeitpunkt gültigen rechtlichen Anforderungen in Detailpunkten.
In allen Bremerhavener Hochhäusern (> 22 m, Oberkante Fußboden) sind neben den materiellen Anforderungen (feuerbeständige Wände, nichtbrennbare Dämmung, Rauchschutztüren etc.), folgende Brandschutzeinrichtungen vorhanden:

· In Abhängigkeit von der Höhe bzw. dem Baujahr entweder Brandmeldeanlage (BMA) mit Aufschaltung zur Feuerwehr (ab 2014 alle Hochhäuser) oder Einrichtungen, die eine unmittelbare Benachrichtigung der Feuerwehr ermöglichen (vor 2014).
· Nasse Steigleitungen mit angeschlossenen Wandhydranten zur Durchführung einer wirksamen Brandbekämpfung.
· Sicherheitsstromversorgungsanlagen, die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Gebäudeausrüstung übernimmt (z.B. Brandmeldeanlage, Druckerhöhungspumpen, Rauchabzüge etc.)


Frage 10:
Sind die Bremerhavener Hochhäuser in Brandsektionen aufgeteilt, die durch Feuerwarnanlagen (ähnlich der von Schiffsbrandschutz-Systemen) selbsttätig Feuerschutztüren und Feuerschutzbereiche bei Brand oder Rauchentwicklung abteilen? In welchen Hochhäusern sind solche Systeme installiert?

Antwort:
Bei der Frage gehen wir davon aus, dass mit Brandsektionen das Vorhandensein von Brandabschnitten erfragt wird.

Brandabschnittstrennungen werden entsprechend § 30 Abs. 2 Nr. 2 BremLBO (innere Brandwände), nach einer Gebäudeausdehnung von mehr als 40 m gefordert. Öffnungen in diesen Brandwänden (z. B. Türen), sind mit Verschlüssen in der gleichen Feuerwiderstandqualität (Brandwand = feuerbeständig F90) zu verschließen. Müssen diese Türen aus betrieblichen Gründen offengehalten werden, so ist das mit zugelassenen Feststelleinrichtungen möglich. Die Feststelleinrichtungen müssen bei Auslösung der Brandmeldeanlage durch z. B. im Sturz befindliche Rauchmelder die Öffnung automatisch verschließen. Dies gilt auch für andere Türen mit Brandschutzqualität, wie z. B. Rauchschutztüren (z. B. Türen zwischen notwendigem Flur und Treppenraum etc.).

Im Weiteren stellt jedes Geschoss in vertikaler Richtung einen Brandabschnitt dar 
(Hochhaus = feuerbeständige Decken = F90).


Frage 11:
Wurden oder werden die unter 1. und 2. genannten Gebäude seitens des Magistrates oder anderer zuständiger Behörden seit dem Brand in London ähnlich des Vorhabens in Wuppertal überprüft?

Wenn nein, warum ist das nicht geschehen?

Wenn ja, zu welchen Ergebnissen ist der Magistrat oder eine zuständige Behörde gekommen?

Müssen danach Änderungen in der (Wärme-)Isolierung von Gebäuden vorgenommen werden. Müssen Häuser wie in Wuppertal evakuiert werden? 

Antwort:
Hochhäuser wurden nach dem Brand in London in Bremerhaven nicht überprüft, da die brandschutztechnischen Anforderungen an Hochhäuser in Deutschland höher sind als die in England (nichtbrennbare Dämmung). Im Weiteren sind, wie unter Pkt. 6 beschrieben, im Lande Bremen keine Brandverhütungsschauen gesetzlich vorgesehen, womit der gesetzliche Auftrag fehlt.


Frage 12:
Ist es in Bremerhaven geplant, daß bewegliche Brandlasten (z.B. Müllcontainer) zukünftig eingehaust werden um ein Überspringen des Brandes auf Fassaden zu verhindern oder ein Brandriegel im Erdgeschoß vorgeschrieben wird?

Antwort:
In Neubauten werden in aller Regel gesonderte Müllräume ausgewiesen, an die besondere brandschutztechnische Anforderungen, wie z. B. erhöhte Wand- oder Türqualitäten gestellt werden (Räume mit erhöhter Brandgefahr).


Frage 13:
Wie schätzt der Magistrat grundsätzlich, auch neben dem Außenfassadenbrandschutz,  die Sicherheit der Hochhäuser in Bremerhaven ein, gibt es Änderungs-/Ergänzungsbedarfe an (welchen) bestimmten Hochhäusern und  welche (weiteren) Maßnahmen wird der Magistrat ergreifen, damit es nicht zu Unglücksfällen wie in London kommt?

Antwort:
Da die Feuerwehr Bremerhaven davon ausgeht, dass die im Bestand vorhandenen Hochhäuser den jeweils gültigen Rechtsnormen entsprechen und wir keine anderen Erkenntnisse haben (keine Brandverhütungsschauen im Land Bremen), gehen wir davon aus, das die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen an den Brandschutz in den Bremerhavener Hochhäusern erfüllt sind.






Grantz
Oberbürgermeister
* Unzutreffendes bitte streichen
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